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Private Zwecke



Private Zwecke (§ 38 (2) FinO)

Gegenstände, welche in das persönliche Eigentum übergehen, sowie Dienstleistungen für
den persönlichen Bedarf dürfen nicht gefördert werden.

Ausnahmen:
Gegenstände u. Dienstleistungen von geringem Wert
Zweck: Information oder Bindung der Studierenden an Studierendenschaft 

Insbesondere:

Give-Aways, Merchandise-Artikel u.a. Streuwerbeartikel



Private Zwecke (§ 38 (2) FinO)

Geringer Wert:

Gesamtwert der Anschaffung nicht über 10€ 

In Absprache mit finanzverantwortlichen Personen kann Gesamtwert erhöht werden

maximal gewährbare Gesamtwert => 35 Euro pro Person und Jahr.



Private Zwecke (§ 38 (2) FinO)

Wichtig!

Sämtliche Instanzen und Gremien der Studierendenschaft
- Studierendenschaft
- Referate
- Fachschaften
- Arbeitskreise
Etc.
=> müssen vor Anschaffungen Rücksprache mit den finanzverantwortlichen Personen 
der Studierendenschaft halten
Grund: mögliche steuerrechtliche Verpflichtungen
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